
205 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates (V. G.P.). 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (155 der Bei­
lagen): Bundesgesetz über Abänderungen uqd 

Ergänzungen von Urlaubsvorschriften. 

Die Regierungsvorla,ge sieht die Abänderungen 
der in den v,el'schiedenen Spezialgesetzen vorkom-
menden Urlaubsbestimmungen vor, um sie mit 
dem vom Nation<alrat zu beschließenden Arbeiter­
urlaubsgesetz in Einkl,ang zu bringen. Es sind dies 

. folgende Gesetz,e: 
1. Gesetz vom 26. Februar 1920, St. G. BI. 

Nr. 101, über den Dienstvertr.ag der &us-
gehilfen (Hausge'hilfengesetz); , 

2. Bundesgesetz vom 13. Dezember 1922, R G. 
BI. Nr. 878, über ,den Dienstvertr<ag der' Haus­
besorger (Hausibesorgerol'dnimg); 

3. Bundesgesetz vom 20. Dez,ember 1928, B. G. 
-BI. Nr. 359, Uberdie Regelung des Dienstver­
hältnisses der Privatikroftwagenfü1rer (Pri vat­
Kraftw,agenführengesetz) ; 

4. Bundesgesetz vom 20. März 1946, B. G. BI. 
Nr. 81, ülber den Urlaub ~on Al'beitern in Bau-
gewerben und B,aunebengewer.ben; . 

5. Bundesgesetz vom 11. Mai 1946, B. G. Bi!. 
Nr. 292, üher den Dienstvertr,a'g der Privat­
angestellten i(Angestelltengesetz) und 

6; Bunde51gesetz vom 26. September 1923, 
B. G. BI. Nr. 538, über den Dienstvertrag der 
Ang,estellten in land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben (Gutsangestelltengesetz). 

Der Ausschuß für sozi,ale Verw,altung hat sich 
mit der Regierungsvorlaoge in eingehender Weise 
beschäftigt und auf Grund der gefaßten Be­
schlüsse zum Al'lbeiterurI.au:b,sgesetz, ,wie auch auf 
Grund der gestellten Anträge, Änderungen' der 

- Regierungsvorlage vOl'lgenommen. In diesem ZI!­
sammenhang wird auf den Ausschußbericht zum 
A~beiterurlaubsgesetz (204 der Bei.1agen) ver­
WIesen. 

Diese Abänderungen und Ergänzungen ent­
sprechen der Neuregelung des Arbeiterurlaulbs-. 
rechtes und wurde dal'lauf Bedacht genommen, 

die ,UHaubsvorschriften nicht nur mat,eriell­
;echtlich ~inander anzugleichen, sondern ihnen 
al.lch eine einheitliche Fassung zu geben, 

Im einzelnen ist Z\j. den Bestimmungen fol­
gendes zu beme'rken: 

Zu Artikel 1'<$ 9 Hausgehilfengesetz): 

Als ein neuer Abs. (2) wurden die Entgelt­
z.ahlungen ,aufgenommen, die :besagen, daß der 
&usgeihilfe neben dem Lohn auch noch ,einen 
Urlauibszuschuß zu erlhalten hat, der für die Ver­
pflegung bestimmt ist und -bei einem Urlaub von 
12 W~rktQgen ,das Einfache, bei 18 Werktagen 
das Einei~alibfache und 'bei 24 Werktagen das 
Zweifache des monatlichen Geldhezuges zu he­
tmgen 'hat. Di~e Regelung war notwendig, um 
nicht eine Ver'schlechterung gegenüber dem bis­
herigen Rechtszusoondhetobeizuführen. 

Bei Hausgehilfen, die nicht Dienste höherer Art 
leisten, kann es mit RücksiCht auf ihre ständig,e 
InanspruchnaihmezweifeIhaft sein, ob Sonn- und 
Feiertage als W'erkta'ge zu gelten hahen und 
daher in das UrI.aubsausmaß einzubeziehen sind 
oder nicht. Der Ausschuß hat Qusdrücklich fest­
gestellt, daß <auch'1beiden Hausgehilfen, die in 
di,e Zeit des Urlauhes fallenden Sonn- und 
Feiertage nicht auf das Urlaubsausmaß angerechnet 
-werden. ~ 

Der letzt,e Absatz in ,der lit. c, welcher von 
der Str,afbestimmung des § 11 des Arbeit,erurl<aubs­
gesetzes handelt, wUvde gestrichen, weil auch im 
g,enannt,en Gesetz diese Bestimmung gestrichen 
wurde. 

Zu Artikel 11 und I1I: 

Diese Bestimmungen erfahren keine Abän­
derungen außer der Streichung ,der Worte 
"und 16" im Artikel IV, § 4, erste Zeile. 

Zu Artikel )V. 

Da im Bauarbeiterurlaubgeset.z die Bestimmung 
enthalten war, daß b.essere Bestimmungen eines 

'~ 
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neuzuschaffenden Arbeiterurlaubsgesetzes auch 
auf das Bauarbeitenirlaubsgesetz Anwendung zu 
finden haben, so erhält § 4 (1) folgende Fassung: 

Nach Beschäftigungszeifen von jeweils 43 Ar­
beitswochengebii,hrt ein ununterbrochener Ur­
laub von 12 Werkta.gen; er erhöht sich 

auf achtzehn Werlftage, wenn die Beschälfti­
gungszeiten eine Gesamtdauer von insge­
samt mindestens 215 Arbeitswochen, und 

auf vierundzwanzig Werktage, wenn sie min­
destens 645 Arbeitswoch,en erreicht haben. 

Um auch den unter das Bauarbeiterurlaubs­
gesetz tf,allenden Arbeitern den Schutz der Unab-

-', dingba~keit der Ansprüche, die ihnen aus diesem 
Bundesgesetz zustehen, zu sichern, wurde nach 
§ 13 des Bauarbeiterurlaubsgesetzes ein neuer 
§ 13 a eingefügt, der die überschrift "Unab­
d~bal'keit" erhält. Dieser laut'et: 

,,§ 13 a.' Die dem' Arbeiter durch dieses Bun­
desgesetz zustehenden Ansprüche können durch 
Dienstvertr.ag, Arhe~ts(Dienst}ordnung und,· s0-

weit dieses Bundesgesetz nicht anders bestimmt, 
durch Kollektivvertrag weder aufgehdben noch 
beschränkt werden." 

Die in der Regi~rungsvorlage entlhaltenen 
Strafbestimmungen sind auch in der Gesetzes­
vorlage im Sinne des Arbeiterurlaubsgesetzes ge­
strichen. 

Zu Artikel V. 

Zu § 17, Abs. (5)des Angestelltengesetzes und 
§ 15, Abs. (5), des Gutsangestelltengesetzes wurde 
eine ErgänlZung beschlossen, die Streitigkeiten 
vermeiden soll, ob für den Fall der Oibernahme 
eines A~eiters in, das Angestelltenverhältnis 

Krisch, 
1krichterstatter; 
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diesem auro. die Zeiten als Arbeiter anzurechnen 
'sind. Der Ausschuß hat es für notwendig erachtet 
und eine diesbezügliche ausdrüddiche' Rege,lung 
getroffen, daß in einem solchen Falle die Dienst­
zeit als Arbeiter, ohne Rücksicht auf die Dauer 
des Arbeitsverhältnisses, zur Gänze anzurechnen 
ist. 

Desgleichen bestimmt der § 6, Abs. (8), daß 
Dienstzeiten, die keine längere Unteribrechung 
als jeweils 60 Tage aufweisen, für die Bemessung 
der Urlaubsdauer zusammenzurechnen sind. 
. Diese' Bestimptung gilt so~ohl für~ das Ange- . 

stelltengesetz § 17, ,als auch für das Gutsange­
stelltengesetz § 15, Ahs. (8). 

Alle sonstigen textliche~ Änderungen sind 
durch das Arbeiterurlaubsgesetz bedingt und für 
die vorliegende Gesetzesvorlage notwendi,g. 

Durch die Annahme dieser Gesetzes'Vorlage 
über ein Bundesgesetz über Abänderungen und 
Ergänzungen von Urlaubsvorschriften werden 
alle aus dem AIibeiterurlaUlbsgesetz zu über­
tragenden Bestimmungen auf die eingangs an­
geführten Gesetze angewendet und memit eine 
einheitliche Rechtslage geschaffen. 

Auch hier gilt im gleichen Sinne das" was 
zum Arbeiterurlaubsgesetzim Bericht des Aus­
schusses für soziale Verwaltung gesagt wurde, 
daß auch dieses Gesetz einen großen sozialpoli­
tischen Fortschritt bedeutet. 

Der Aus~chuß für soziale Verwaltung stellt 
somit den A nt rag, der Nationalrat wolle dem . /. 
angeschlossenen Gesetzesentwurf die verfassungs­
mäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 24. JuLi 1946. 

, 
Böhm, 

Obmann. 
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Bundesgesetz vom, 19.46 
über Abänderungen und Ergänzungen von 

Urlaubsvorschriften. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

§ 1. Das Gesetz vom 26. Februar 1920, St. G. 
BI. Nr. 101, über den Dienstvertrag der .Haus­
gehilfen (HausgehiHengesetz) wird wie folgt ab­
geändert: 

1. Der § 9 hat zu lau t e n: 
,,§ 9. (1) Der Hausgehi'lfe hat Anspruch auf 

einen Urlaub, auf den, soweit in Abs. (2) nicht 
anderes bestimmt wird, das Bundesgesetz vom 

. 1946, B. G. BI. Nr. über 
den Urlaub von Arbeitern (Arbeiter ... Urlaubsge­
setz) sinngemäß anzuwenden ist. 

(2) Währ~nd des Urlaub~s gebührt dem\ Haus­
gehilfen neben den auf -diese Zeit entfallenden 
Geldbezügen ein Urlaubszuschuß, dessen Aus­
maß je nach der Urlaubsdauer das Einfache, das 
Eineinha~bfache oder das Zweifache der monat­
lichen Geldbezüge beträgt." 

. 2. Im § 27 hat I i t. C zu 1 au te n: 
\ . 

"c) Dem . Dienstnehmer gebührt in jedem 
Dienstjahr ein ununterlbrochener Urlaub. 
Das Urlaubs ausmaß beträgt im ersten 
Dienstjahr' zwölf Werktage; es erhöht sich 
allf vierundzwinz~ Wer1ktage, wenn das 
Dienstverhältnis ohne Unterbrechung zwei 
Jahre, gedauert hat. Der Anspruch auf Ur­
laub im ersten Dienstjahr entsteht nicht 
vor Zurücklegung einer ununterbrochenen 
Dienstzeit von neun Monaten. Während 
des Urlaubes gebührt dem Dienstnehmer 
neben den auf diese Zeit entfallenden Geld­
bezügen ein Urlaubszuschuß, dessen Aus­

. maß je nach Urlaubs dauer das Einfache 
oder das Zweifache der monatlichen Geld-
bezüge beträgt. Dieser Zuschuß sowie die 
auf den Urlaub entfallenden Geldbezüge 

,sind bei Antritt des Urlaubes für die gan­
ze Urlaubsdauer im voraus zu bezahlen." 

3 

Im übrigen' sind die Bestimmungen der §§ 3; 
Abs. (4) bis (6), 4, 5 und 7 bis 10 des Bun.,..des­
gesetzes vom 1946, B. G. BI. Nr. , 
über den Urlaub von Arbeitern (Arheiter-Ur­
laU'bsgesetz) sinngemäß anzuwenden. '. 

Artikel II. 

§ 2. Der § 5,Abs. (2), des Bundesgesetzes vom 
13. Dezember 1922, B. G. BI. Nr. 878, über den 
Dienstvertrag der .Haushesorger (Hausbesorger .. 
ordnung. hat zu lauten: 

,,(2) Der Hausbesorger hat Anspruch auf einen 
Urlaub, auf den die Bestimmungen des Bundes- . 
gesetzes 'vom 1946, !B. G. BI.Nr. , 
über den Urlaub von Arbeitern (Ar'beiter-Ur­
laubsgesetz) sinngemäß anzuwenden sind." 

Artikel III. 

§ 3. Der § 4 des Bundesgesetzes vom 20. De­
zember 1928, B. G. BI. Nr. 35~, über die Rege­
lung des Dienstverhältnisses der Privatkraftwa-. 
genführer (Priva~-Kraftwagenführergesetz) hat 
zu lauten: 

,;§ 4. Dei ·Privatkraftwag,enfühter hat An­
spruch auf einen Urlaub, auf den die Bestim~ 
murugendes Bundes:g,esetzes vom 1946, 
·B. G. BI. Nr. ,über den Urlaub von Ar­
beitern (Arbeiter-Urlaubs gesetz) sinngemäß an­
zU'w;enden sinl" 

Artikel IV. 

. § '4. Die §§ 4 und 13 des Bundesgesetzes vom 
20. März 1946, B. G. BI. Nr. 81, über den Ur-' 
laub von Arbeitern in Baugewerlben und Bau­
nebengewenben (Bauarbeiter-U rlaubsgesetz) ha­
ben zu lauten: 

,,§ 4. (1) Nach· Beschäftigungszeiterr von je­
weils 43 Arbeitswochen gebührt ein ununter­
brochener Urlaub von zwölf Werktagen; er er-
höht sich ' 

auf '18 :Werktage, wenn die Beschäftigungs­
zeiten eine Gesamtdauer von, insgesamt minde~ 
stens 215 Arlbeitswochen und ' 
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auf 24 We11k'tage, wenn sie mindestens 645' Ar­
beitswochen erreicht haben .. 

(2) Jugendlichen Arbeitern vor d~mvollende­
ten 18. Lebenjahr gebührt nam Besmäftigungs­
zeiten von jeweils 43· Arbeitswomenein un­
unterbrochener Urlaub von 18 Werktagen .. 

(3) ,Bei Ermittlung der Beschäftigungszeiten, 
die für die Urlaulbsdauer' maßgebend sind 
[Abs. (1)], sind auch Dienstverhältnisse der in 
§ 1 bezeichneten Art an'zurechnen, die in der 
ZeiJ vor dem 26. Mai 1946 zurückgelegt worden 
sind, jedoch nicht länger als zehn Jahre, gerech-

_ net von dem Zeitpunkt der Begründung des 
jeweiligen Urlaubsanspruches zurückliegen; die 
auf die Dauer dieser Dienstverhältnisse entfallen­
den Kälenderwochen sind Arbeitswomen gleich­
zustelh:n, auch wenn die Voraussetzungen des 
§ 6, A'bs. (2), nimt gegeben sind. . 

(4) Zeiten, während lderen Personen, die dem 
Opfer-Fürsorgegesetz vom 17. Juli 1945, 
St. G. BI. ,Nr. 90, unterliegen, nachweisbar' aus 
politischen Gründen an Haft waren, sind für die 
Bemessung der Urlaubsdauer voll ,anzurechnen, so­
weit sie' nicht schon nach Abs. (3) angerechnet 
wurden und aus diesem Grunde für die Ur­
laubsdauer zu berücksichtigen sind. 

,(5) Der Zeitpunkt des Urlau'bsantrittes ist im 
Einverneh~en zwischen Dienstgeber und Ar­
beiter unter Rücksichtnahme auf die Erforder­
nisse des Betriebes und die Erholungsmöglich­
keit des Arbeiters zu bestimmen. 

§ 13. Die Zuschläge -(§ 7), das UrlaubSengelt 
(§ 11) und die AJbfindungen (§ 12) sind der 
Exekution entzogen, soweit sie nicht Unter­
haltsansprüche betrifft." 

o 

§ 5. Nach § 13 des Bauarbeiter-U~laubs­
gesetzes ist folgender § 13 a, der die über­
schrift "Unabdingbarkeit" erhält, einzuschalten: 

,,§ 13 a. Die dem Arbeiter durch dieses 
Bundesgesetz zustehenden Ansprüche können 
durch Dienstvertrag, Arbeits(Dienst)ordnung 
. und - soweit dieses Bundesgesetz nimts an~ 
deresbestimmt - q,urch Kollektivvertrag weder 
aufgehoben noch .beschränkt werden. 

Artikel V. 

§ 6. Der § 17 des B~ndesgesetzes vo~ 11. Mai 
1921, B. G. Bl.Nr. 292,' ü'ber den Dienstver­
trag, der Privatangestellten (Angestelltengeseq;) 
hat zu lauten: 

,,§ 17. (1) Dem Angestellten gebührt in" jedem 
Dienstjahr ein ununterbrochener Urlaub. Das 
Urlaubsausmaß beträgt bei einer Dienstzeitv~n 
weniger als fünf Dienstjahren zwölf Werktage; 
es erhöht sich auf 18 Werktage, wenn das 
Dienstverhältnis' dhne Untertbrechung_ fünf 
Jahre, auf 24 Werktage, wenn es zehn' Jahre 
und auf 30 Wel1ktage, wenn es' 25 Jahre ge­
dauert hat. 

(2) Jugendlichen Angestellten gebührt bis zum 
Ende des Dienstjahres, in dem sie das 18. Le­
bensjahr vollenden, in jedem Dienstjahr ein 
ununterbrochener Urlauh von 18 Werktagen. 

(3) Der Anspruch auf Urlaub im ersteIj. Dienst­
jahr entsteht nimt vor Zurücklegung einerun­
unterbrochenen· Dienstzei't VOn sechs Monaten. 

'(4~ Weljn ·das· Dienstverhältnis wenigste~s 
zweI Jahre ununterbrochen gedauert hat, so 1st 
die in anderen Dienstverhältnissen im Inlande' 
zugebrachte Dienstzeit als Angestellter,' Arbei­
ter oder Lehrling, sofern sie mindestens je sechs 
Monate gedauert· hat, für die Bemessung de~ 
Urlau'bsdauer bis zum Höchstausmaß von fünf 
Ja'hrenanzurechnen. Im Falle einer übernahme 
in das AngesieUtenverhältnis wird die Dienst­
zeit als Arbeiter bei demselben Dienstgeber so­
fort zur Gänze angerechnet. 

(5) Dienstz·eiten [Abs. (4)], die zwischen .dem . 
13. März 1938 und dem 27. April 1945 im 
Deutschen Reich oder in vom DeutsJten Reich 
hesetzten Gebieten zurückgdogt wurden, gelten 
als im Inlande zugebrachte Dienstzeiten. 

(6) Zeiten, wahrend deren Personen, die dem­
Opfer-<Fursorgegeserz unterliegen, . nach,wei&bar 
aus politischen Gründen in Haft waren, sind für 
die Bemessung der Urlaubs dauer voll anzurech­
'nen. Diese' Anrechnung findet nicht statt, so­
weit ein Dienstverhältnis 'während der Haft 
aufrechtgeblie'ben un'd aus diesem Grunde. ·für 
die Urlau'bsdauer zu berücksichtigen ist. 

(7) . Hat· das Dienstverhältnis ununterbrochen 
sechs Monate gedauert, so ist dem Angestellten, 
der Hochschulstudien zurückgelegt .hat, für die 
Bemessung der Urlaubs dauer eine der gewöhn­
lichen Dauer dieser Studien' entsprechende Zeit, 
soweit sie fünf Jahre. nicht übersteigt, anzu:'. 
rechnen. 

(8) Für die Bemc;ssung der Urlaubsdauer sincl 
Dienstzeiten, die keine längeren Unterbrechun­
gen als jeweils 60 Tage aufweisen, zusammen­
zurechnen • 

(9) Die Zeit, währ·end der ein Angestellter 
durch Krankheit oder diuch einen Unglücksfall 
an der Leistung seiner Dienste vephindert 'ist, . 
darf in den Urlauh nicht eingerechnet werden. 

'(10) Der Urlaub kann in zwei Teilen gewährt 
werden, doch darf ein Teil nicht weniger als 
sechs Werktage 'betragen;- Durch Kollektivver­
trag kann eine andere Regelung getroffen werden. 

(11) Der Zeitpunkt des Urlaubs antrittes ist im 
Einvernehmen zwischen dem Dienstgeber und 
dem Angestellten unter Rücksichtnahme auf die 
Erfordernisse des Betriebes und die Erholungs­
möglichkeit des Angestellten zu bestimm.en." 

§ 7. Nlch dem § 17 des Angestelltengesetzes 
sind ,als § 17 aund § 17 ib einzuschalten: 

,,§ 17,a. (1) W~hren.d ·des Urlaubes behält der 
Angestellt;e den Anspruch auf das Entgelt. 

" \ . \ 
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(2) Der Bereehnung des Uriau:bs~n.tgeltes nam besetzten Gebieten /zurückgelegt wurden, gelten 
Abs. (1) ist der Gehalt zugrunde' zu legen, der als im Inlande zugebram.te Dienstzeiten. 
sim a'US der für den Angestellten geltenden (6) Zeiten, während deren Personen, die dem 
Normill,arheitszeit er'lZibt. Opfer-iFürsorgegesetz vom 17. Juli 1945, St. G. 

(3) Ist Vel'pflegung vereinbart und nimmt sie BI. Nr. 90,untediegen, nachweislhar auspOliti­
der Angestellte wäihrend des Urlaubes nicht in schen Gründen in Haft w~ren, sind für die Be­
Anspruch, so ist ihm ,an i1hrer. SteHe ein Betr:lig messung ,der UrlaUlbsdauer voll anzurechnen . 

. in der Höhe seiner auf ,die Dauer des Urlaubes Diese Anrechnung findet nicht statt,. soweit ein 
entfallenden Geldlbezü'ge zu vergüten. DienstV'erhältnis während der Haft aufrechtge-

,(4) !Die Beträge nach Albs. (1) hi~ (3) sind bei blieben und aus diese~ Grunde .für die Urfa'uhs- . 
Antritt des UrlaUlbes für die ganze UrLaulbsdauer ,dauer zu Iberücksichtigen ist. 
im voraus zu hezahlen. (7) Hat das Dienstverhältnis. ununtetbroche1i 

(5) iDas Urlaulbsenugdt ist der Exekution ent- sechs Monat.e gedauert, so ist dem Dienstnehmer, 
zogen, soweit sie nicht UnterhaltJsansprüme be- ,der Hochschulstudien zurückgelegt hat, für die 
trifft.' Bemessung der Urlaubsdauer eine ',der gewöhn-

§ 171!J. Der Angesvellte verlier.tden Ansprum lichen Dauer dieser Studien entsprechende Zeit, 
auf Urlaub, wenn er ohne wichtigen Grund vor- soweit sie fünf Jahre nimt ühersteigt, anzu­
zeit]g a'ustritt oder wenn ihn ein VerschuLden rechnen. 
·an der vorzeitigen Entlassung trifft." '(8) Für ,die Bemessung der Urlaubsdauer sind 

§ 8. In § 40 des Angestelltengesetzes sind die 'Dienstzeiten, die keine längere Untenbl'echungen 
WortJe ,,§. 17, Abs. 1 bis 6" durch die Worte als jeweils sedJ.ztig Tage ,a.ufweisen, zusammen-
,,17, 17 a" z.u ersetzen. zuremnen. 

Artikel VI. 

§ 9. Ocr § 15 des Bundesgesetzes vom 26. Sep~ 
temher 1923, B. G. BI. Nr. 538, über .den Dienst­
vertrag der Angestellten in l.and- und forstwirt­
smaftlichen Betrieben (Gutsangestelltengesetz~ hat 
zu Lauten: . 

,,§ 15. (1) Dem Dienstnehiner gebührt· in jedem 
Dienstja'hrein ununterhrochener Urlaub. Das 
Urlau'bsausmaß beträgt Iqeieiner Dienstzeit von 
wen~ger ,als ,fünf DienstJahren zwölf Werktage; 
es.ethöht sich. auf amtzelbn Werktage, wenn das 
Dienstverhältnis ohne Untevbrechung fünf Jahre, 
auf vierundzw1anzig Werktage, wenn es zehn 
Jahre und ,aulf dreißig Werktage, wenn es fünf­
undzwanzig J.ahre gedauert nato 

(2) J ugendlimen Dienstnehmern gebührt bis 
zum Ende des Dienstjahres, in dem sie das 
18. Lebensj,ahr vollenden, in jedem Dienstj,ahr 
ein ununtel1brochener Urtaulb von -amtzehn 
Wenktagen. 

(3) Der Anspruch aUlf Urlaub im 'ersten Dienst": 
jahr entstelbi: nicht vor ZurückleguItg einer un­
unterbrochenen Dienstzeit von sechs Monaten. 

(4) Wenn das Dienstverhältnis wenigstens zwei 
Jahre ununterlbrochen gedauert hat, so ist die in 
anderen Dienstverhältnissen im Inlande zuge­
brachte Dienstz,cit als Angestellter, Aribeiter oder 
Lehrling, sof-ern sie mindestens je sechs Mon,ate 
gedauert hat, für die Bemessung der UrLau'bs­
dauer his zum Hömsuausmaß von füruf Jahren 
anzurechnen. Im Falle einer übernahme in das 
Angestelltenverihältnis wird die Dienstzeit· als 
Arbeiter hei' demseihen Diensllgeber sofort zur 
Gänz·e ,angenechnei. I 

(5}-Dienstzeiten ~A'bs. (4)], ·die zwismen dem 
13. März 1938 und ·dem 27. April 1945 im 
Deutschen Reich oder in vom Deutsmen Reich 

(9) Oie Zeit, wälhrend der ein Dienstnehmer 
durch Krank!heit oder durch einen Unglücksfall 
an ,der Leistung seiner Dienste. verhinderr ist, __ 
danf in ,den UrJ,au!h nicht eingerechnet werden. 

(10) Der Urlaub ,kann in zwei Teilenß'ewälhrt 
werden, ·dom darf ·ein Teil nicht weniger als 
sechs Wel'ktage betmgen. Durm Kollektiv­
vertrag . ~ann eine ,andere Regelung getroffen 
werden. '. 

(11) Der ZeitpuIllkt des UrLau'bsiantrittes ist im 
Einvernehmen zwischen dem DienstJgeber und­
dem Dienstnehmer unter RücksimtnaI1me auf 
die El'fordemisse ,des Betriebes und die Er­
holungsmöglichkeit des Dien~tnehmers zu be­
stimmen." 

§ 10. Nam dem § 15 des Gutsangestellten­
gesetzes sind als § 15 a und 151b einzuschalten: 

,,§ 15 a. (1) Während des Urlaubes behält der 
Dienstnehmer den Ansprum auf das Entgelt. 

(2) Der Ber,echnung des Url:aubsent:gelte,; nach 
Albs. (1) ist ,der Gehalt zugrunde zu legen, 4er 
sich ,aus der für den Dienstnehmer geltenden 
Normalarlbeitszeit el1gibt'. 

(3) Ist Vellpflegung vereinhart und nimmt sie 
der Dienstnehmer während des UrLaubes nidit in 
Anspruch, so i~t iJhm an ihrer Stelle ein" Betra;g \ 
in der Höhe seiner auf die Dauer des UrLaubes 
entfallenden Geldbezüge zu vergüten. 

(4) Die iBezüge nach Abs. 1(1) Ibis (3) sind bei 
Antritt des Urlaubes für die ganze Urlwh51dauer 
im voraus zu bezahten.· . 

(5) Das Urlaubsentgelt ist der Exekution ent­
zogen, soweit sie nicht Unierhaltsansprüche he­
trifft." 

,,§ 15 h. Der Dienstnehmer verliert den An­
spruch .auf Urlaub, wenn er ohne widltigen 
Grund vorzeitig austritt oder wenn ihn ein Ver­
schulden an dervorz~iti,gen Entlassung trifft.« 
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Artikel VII. 

A u.f h eh u n g von Vor s ehr i ft e n. 

§ 11. Für die ~n ',die&em Bundesgesetz ge­
regelten Dienstverhältnisse .finden die Bestim­
mungen des § 21 ,des Gesetzes über Kinderarbeit· 
und über die Arbeitszeit der Jugendlichen (]u­
tgendsdlUtzgesetz) vom 30. April 1938, Deut-
5dIe~ R. G, BI. I 5.437, samt den dazugehörigen 
Bestimmungen der Ausführungsverordnung zu 
diesem Gesetz vom 12. Dezem:ber 1938, Ikut­
~.ches R. G. BI. I S. 1777, und der Veroronung 
u~er ·den Urlaub der Jugendlichen in der Haus­
wirtsdIaJft, Land- und Forstwirtschaft See- und 
BinnensdIiff.a;qrt und in verwandten. Wirtschafts­
zwe~gen (Jugendurlauhsordnung) vom 15. Juni 
1939, DeutsdIes R. G. BI. I S. 1029, keine An­
wendung. 

Wir k SQ m k ei tun d Voll z i e h u n g. 

§ 12. ,(i) Dieses Bundesgesetz tritt am Tage 
·der KundmadIung in Kraft. Die Bestimmungen 
der Art~kel I, V und VI wir1ken, soweit sie den 
Urla'l1bsansprudI und die Anrechnung von 
Dienstzeiten regeln, auf die Zeit vom Beginn des 
Dienstjahres an zurück, in den der Wirksamkeit5-
heginn dieses Bundesgesetzes fällt. . 
• (2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset7es 
~st d~~ Bundesministerium für soziale Verwaltuni; 
rm Emvernehmen mit den beteil1gten Bundes­
~inisterien, hinsidIdidI der Artikel V und VI 
das Bundesministerium für Justiz im Einver­
nelimen mit den beteiligten Bundesministerien 
betraut. 
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